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Amtlicher Teil.

Verfügungen wegen Heranziehung der 
Aerzte zum militärischen Dienst.

(KM.-Erlass Abt. 14, Nr. 30.635/1915).

Die lange Dauer des Krieges stellt auch an 
den Sanitätsdienst die höchsten Anforderungen. 
Demselben kann nur entsprochen werden, wenn 
alle hiefür vorhandenen verfügbaren Kräfte zum 
Dienste herangezogen werden. Dies gilt in erster 
Linie von den Aerzten. Die Anforderungen an 
Merzten für die Armee im Felde und für den 
Dienst im Hinterlande werden immer dringender. 
Es ist daher notwendig, alle felddiensttauglichen 
Merzte für die Armee bereitzustellen, für. den 
ärztlichen Dienst im Hinterlande nur felddienst- 
untaugliche zu verwenden.

Die Mehrzahl der aus dem Felde krank zurück- i 
Kehrenden Aerzte kann sehr bald zu Diensten 
im Hinterlande herangezogen werden. Bei der 
Superarbitrierung ist diesbezüglich ein rigoro
seres Vorgehen einzuhalten. Durch die Erwei
terung der Landsturmpfiicht steht auch eine 
grössere Zahl bewährter ärztlicher Kräfte neu 
zur Verfügung. Es muss hiedurch ermöglicht 
werden, auch jüngere, bisher im Hinteriaiide 
eingeteilte Fachärzte für den Dienst bei der 
Armee im Felde freizumachen. E n Wechsel der 
Abteiluugschefärzte und der eingearbeiteten 
Sekundarärzte darf kein Hindernis sein, feld
diensttaugliche Aerzte zur Armee abzusenden. 
Eine grosse Zahl aus dem Felde zurückgekehrter, 
nicht mehr frontdiensttauglicher Mediziner sowie 
die nur zu Hilfsdiensten geeignet klassifizierten 
Einjährig-Freiwilligen-Mediziner höherer Studien
semester können bei entsprechender Unterwei
sung und Beaufsichtigung zu ärztlichen Hilfs
diensten herangezogen werden und können na
mentlich die chemischen und mikroskopischen 
Untersuchungen durchführen, hiedurch wird sich 
eine wesentliche Reduzierung der Sekundarärzt j 
in den stabilen Sanitätsanstalten erzielen lassen.

Beigefügt wird, dass es nicht zulässig ist, die 
Einjährig - Freiwilligen - Mediziner zum Zwecke 
ihrer Hochschulstudien oder zur Absolvierung 
des ersten Rigorosums von ihrer Dienstleistung 
jm Spital zu befreien oder ihnen Erleichterungen 
im Dienste zu bewilligen. Das militärische Inter
esse ist einzig massgebend. Die Kommandanten 
der Spitäler und Ersatzformationen werden hie- 
nach angewiesen.

Italiens Nöte.
Nach fast neunmonatigen ergebnislosen Kämp

fen steht Italien heute vor einem Zusammen
bruch, der als gerechte Folge seiner treulosen 
Haltung und abenteuernden Politik nur mit 
Genugtuung erwartet werden kann. Die militä
rische, politische und wirtschaftliche Lage, die 
Bedrängnis von aussen und innen, treiben das 
nun selber zu „erlösende“ Land unaufhaltsam 
einer ernsten Katastrophe zu. Die opferreichen 
Angriffe an der ehernen österreichischen Grenz
mauer, in der sich jeden Augenblick ein Einfalls
tor nach der Lombardei zu öffnen droht, im 
Verein mit dem endgültigen Hinschwinden der 
letzten Hoffnungen auf die Ostadria, lassen die 
militärische Lage Italiens als eine verzweifelte

Oesterr.-img. Generalstabsbericht.
Amtlich wird verlautbart: 8. Feber 1916. Wien, 8. Feber 1916.

Russischer Kriegsschauoiatx:
Durch helleres Wetter begünstigt, herrschte gestern an der ganzen Nordostfront lebhaftere 

Geschütztatigkeit vor. Nordwestlich von Tarnopol griffen die Russen in der Nacht von gestern 
auf heute einen unserer vorgeschobenen Infanteriestützonnkte wiederholt an. Es gelang ihnen, 
vorübergehend einzudringen, doch wurden sie nach kurzer Zeit wieder herausgeworfen.

Italienischer und südöstlicher Kriegsschauplatz:
Keine besonderen Ereignisse.

Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes: V. Höfer, FML.

Türkischer Generalstabsbericht.
Die „Agence Milli“ meldet aus dem Hauptquartier: Konstantinopel, 7. Feber. (KB.)
Auf den verschiedenen Kriegsschaup'ä^zen ist keine wichtigeAenderung eingetreten.

erscheinen. Dazu, korrimeir schwere wirtschaft
liche Kalamitäten die auf Regierung und V<>lk 
drückend lasten. Die zur Fortsetzung des Krieges 
potwendigen 'Geldmittel sind nicht mehr auf
zubringen und — was noclr wichtiger ist — die 
lebens wichtigsten Nahrungsstoffe für Volk und 
Industrie: Getreide und Kohle, scnwmden in 
erschreckendem Masse dahin, ohne dass die 
Regierung imstande wäre, d e so dringend ge
botene Abhilfe zu schaffen. Unter diesen Um
ständen kann es nicht Wunder nehmen, Wenn 
sich die erbitterte Stimmung; der Urlauber ver
schiedentlich in heftigen Revolten Luft macht, 
die bei den Daheimgebnebenen verständnisvollen 
Widerhall finden.

Für die herrschende Partei, deren wildes 
Kriegsgeschrei bereits einem Rückzugssignal 
Platz gemacht hat, ergeben sich schwerwiegende 
Aufgaben, denen sie nach allen Anzeichen kaum 
mehr gewachsen sein dürfte. Nach den jüngsten 
2\eusserungen des amtsmüden Salandra ist heute 
schon von einer Umformung des Kabinetts die 
Rede, von der insbesondere die Minister der 
Finanzen und des Handes betroffen werden 
dürften. Namentlich der zweite hat sich in de. 
Frage der Getreide- und Kohlennot so machtlos 
gezeigt, dass nur eine rasche und energische 
Lösung dieser schwebenden Angelegenheit das 
Aeusserste verhüten könnte.

Allerdings ist Italien dabei auf die Unter
stützung seiner ineerbeherrschenden Bundes
genossen, in erster Linie Englands, angewiesen, 
aas jedoch einem Entgegenkommen u.ch: ge
neigt scheint. Die Kohienueferung macht Eng
land von der Beistelluug eines giu>sen itai er
sehen Truppenkontingents vor Saloniki abhängig, 
wogegen sich aber die leitenden militärischen 
Kreise Italiens entschieden ablehnend verhalten. 
Auch die kleinen Ermässigungen, die ;n letz er 
Stünde auf die engiischeu Seh.ff «hrlstanft» ge 
wahrt wurden, können Ke tiesw-g< als befred;- 
gende Lösung dieser Lebensfragen angesehen 
werden. Die Erbitterung gegen England, das 
sich so weit entwürdigt, seine eigenen B in ie 
genossen zu Vasallendi^nsten pressen zu w. I n 
hat in Italien den höchsten Grad erre*h  .vl n 
spricht bereits offen von einer Verietzu i“ ■>.?• 
Londoner Vertrages, der die Vcritün.ieu n zu 
gemeinsamem Friedensschluss zwingt, da Eng

land durch sein Verhalten jedes Recht verwirkt 
habe. Diesem äusserst gespannten Verhältnis 
zu England steht ein auch nicht gerade freund
schaftliches zu Frankreich und Russland zur 
Seite, denen gegenüber sich Italien verteidigen 
muss, dass es keine Soldaten für fremde Kriegs
schauplätze verfügbar hat. Und während Eng
land, getreu seinen Grundsätzen, das Land 
dur< h wirts< haftliche Gewaltmassregeln gefügig 
machen will, sucht Frankreich auf diplomati
schem Wege zum erwünschten Ziele zu ge
langen. Die vielbesprochene Reise Briands nach 
Rom, die ebenso oft angekündigt als abgesagt, 
ja sogar als bereits unternommen gemeldet 
worden war, soll nun doch morgen zur Wirk
lichkeit werden. Nach dem geheimnisvollen 
Nimbus zu schliessen, mit dem diese Exkursion 
des französischen M nisterpräsidenten umgeben 
wurde, scheint man in Ententekreisen auf eine 
endgültige Beeinflussung Ital ens im Sinne der 
französischen Sunderpläne zu rechnen. Aber 
gerade die Eigenorödeiei der einzelnen Vier- 
veibandstaaten war bisher ihr gefährlichster 
Feind und man begreift das lange Zögern des 
„Trösters“ aus Pans angesicht der Tatsache, 
dass Italien jetzt mit seinen eigenen Sorgen 
genug zu tun hat. o. r,

TELEOTÄMME.
Die Situation bei Saloniki.

(Privat-Telegramm der „Krakauer-Zeitung“.)
Lugano, 7. Feber.

„Secolo“ meldet, dass aus der Gegend von 
Doiran starker Kanonendonner ver- 
nehmber ist.

Die Entente landet fortgesetzt Geschütze 
sch wer sten Kal ib ers inSaloniki.

Dis Verhandlungen mit Montenegro.
: . U'riväl-reiegrainiu der „Krakauer Zeitung“.)

Sofia, 7. Feber.
W-e hiebet berichtet wird, erzählten die mon- 

eiiegpuischeii Minister Radulowitsch und 
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Popowitsch Journalisten, dass sie laut Pa
ragraph 16 der montenegrinischen Verfassung 
berechtigt seien, mit Oesterreich- Un
garn Frieden zu schliessen.

Französische Minister 
arf Reisen.

Die Ankunft Briands in Rom.
Paris, 7. Feber. (KB.)

Finanzminister Ribot ist in London ein
getroffen und hatte vormittags eine Unterredung 
mit Mac Kenna.

Ministerpräsident B r i a n d wird sich Mittwoch 
nach Rom begeben.

Fin Staatsstreich Poincares?
(Privat-Telegramm der .Krakauer Zeitung-.)

Genf, 7. Feber.
Clemenceau erklärt im »Homme enchaine“, 

Poincare bereite einen militärischen 
Staatsstreich vor. Er' warne die Presse 
Frankreichs.

Seit jeher habe der Gedanke an eine Militär
diktatur die Lieblingsidee Poincares 
gebildet. ________

Die Machtbefugnisse Stürmers.
(Privat-Telegramm der .Krakauer Zeitung-.)

Stockholm, 7. Feber.
Wie aus Petersburg berichtet wird, erhielt 

Ministerpräsident Stürmer bei der Umbil
dung des Kabinetts vollkommen freie 
Hand. - _________

Wüste Szenen im serbischen 
Wanderparlament. 

(Privat-Telegramm der .Krakauer Zeitung-.)
Lugano, 7. Feber.

Bei der Tagung des serbischen Rumpf
parlamentes in Rom, die im Continentalhotel 
stattfand, kam es zu stürmischen Szenen. 
Jeder der 60 Abgeordneten hatte eine andere 
Meinung.

Nach längeren tumultuarischen Wort
wechseln entstand schliesslich eine allge
meine Schlägerei. Einmütig war nur die 
Erbitterung über die Haltung Ita
liens gegenüber Serbien.

- - - - - - 1
Als Protest beschloss das Rumpfparlament, 

die nächste Sitzung in Nizza abzuhalten.
Ueber den Verlauf der Sitzung darf die ita

lienische Presse kein Wort berichten.

Invalidenfürsorge in Deutschland.
Sonntag, den 6. Feber wurde die vom 

Reicbsamte des Innern veranstaltete Pro
thesenausstellung in Berlin eröffnet, 
an der sich der Verein »Die Technik für 
die Kriegsinvaliden“, das k. u. k. orthopädische 
Spital (k. u. k. Reservespital Nr. 11) und das 
Eisenbahnergenesungsheim beteiligen. Am 7.,
8. und 9. Feber finden ausserdem Versammlungen 
der Krüopelfürsorgevereine und der orthopädi
schen Gesellschaft statt. Zu diesen Veranstal
tungen begaben sich über Einladung des Staats
sekretärs Dr. Delbrück der Präsident des ob
genannten Vereines Geheimer Rat Dr. W; Exner, 
die Vizepräsidenten und Mitglieder de3 Kurato
riums Oberbaurat v. Boschan, Oberstabsarzt 
Professor Dr. Föderl, Ingenieur Ehrenfest-Egger 
und Oberstabsarzt Professor Dr. Spitzy nach 
Berlin. Erzherzog-Protektor CarlStephanist 
in Begleitung des Majors Ślusarz zu mehrtägigem 
Aufenthalt in Berlin eingetroffen.

Aus Krakau nahmen als geladene Gäste an 
der Berliner Veranstaltung teil: Von der k. u. k. 
Kriegsinvalidenschule Professor Dr. B. Kaden, 
k. u. k. Oberstabsarzt I. Kl., mit dem ärztlichen 
Leiter der Prothesenwerkstätte Oberarzt Dr. M i- 
c h e j d a und dem technischen Leiter der Pro
thesenwerkstätte, Leutnant Ingenieur Lang
hammer, ferner Oberarzt Dr. M. Epstein 
des Garnisonspitales Nr. 15.
Die Ankunft des Erzherzogs Karl 

Stephan in Berlin.
Berlin, 7. Feber.

Admiral Erzherzog Karl Stephan ist Sonn
tag um 10 Uhr vormittags in Begleitung des 
Majors Ślusarz zu mehrtägigem inoffiziellen 
Aufenthalt in Berlin augekoinmen. Er wurde 
am Bahnhofevon dem österreichisch-ungarischen 
Botschafter Prinzen Hohenlohe und dessen 
Gemahlin, Erzherzogin Maria Henriette, 
die, wie bekannt, eine Nichte des Erzherzogs 
ist, empfangen und nach dem Hotel Adlon ge
leitet, wo er Wohnung nahm.

Im Hotel empfing der Erzherzog, der seine 
Admiralsuniform trägt, den Feldmarschalleutnant 
v. Belmont und mehrere Herren des General
stabes sowie den Marineattache an der öster
reichisch-ungarischen Gesandtschaft, Grafen Col- 

loredo-Mansfeld, ferner gaben unter an
deren ihre Karten ab Oberhofmarschall Freiherr 
v. Reischach und Staatssekretär Dr. Delbrück

Der Erzherzog nahm das Frühstück im Hotel 
und besuchte sodann die kürzlich eröffnete 
Kriegsausstellung beim Zoologischen Ger- 
ten. Abends war er Gast des Botschafters Prinzen 
Hohenlohe. _________

Der nutzlose Kampf gegen die 
„Zeppeline“.

(Trival-TBlegranJnl .Krakau«
Lugano, 7. Feber.

„Temps“ erklärt, aus den Ereignissen der 
letzten Tage gehe hervor, dass jeglicher 
Versuch einer Abwehr gegen Zeppe
line nutzlos sei.

Man könne nichts gegen diese Riesenluftschiffe 
ausrichten und jede Abwehr sei unmöglich.

Die Luftangriffe auf England 
Die Verteidigung Londons 
dem Kriegsamt übertragen.

London, 7. Feber. (KB.)
»Times“ meldet: Admiral Percy Scott legt 

mit Ende dieser Woche den Befehl über die Ar
tillerie zur Verteidigung Londons gegen 
Luftangriffe nieder.

Vermutlich ist es mit der Organisation soweit, 
dass der Stab der Armee in England, deren 
Oberbefehlshaber French ist, nach Ansicht 
der Regierung das Oberkommando über
nehmen kann.

Dadurch würde die Leitung teilweise von der 
Admiralität auf das Krieg samt übertragen.

Fürst Bülow in Luzern.
Zürich, 6. Feber.

Fürst Bülow hat vorgestern abends Berlin 
verlassen und ist nach Luzern zurückgereist, 
wo die Fürstin die ganze Zeit über geblieben 
war.

Fürst und Fürstin Bülow dürften in einiger 
Zeit nach Berlin zurückkehren.

------------------- vrroX 11

Rückkehr des Grafen Pejacsevich.
(Privat-Telegramm der »Krakauer Zeitung-.)

Wien, 8. Feber.
Der frühere Minister für Kroation Graf Pe

jacsevich ist heute in Wien eingetroffen.

Das wirtschaftliche „Kampf
recht“ unserer Feinde.*)

In einer der letzten Nummern .haben wir die 
wichtigsten wirtschaftlichen Massnahmen be
sprochen, die im Vergeltungswege seitens der 
Zentralmächte gegen Angehörige feindlicher 
Staaten erlassen wurden. Nun wellen wir das 
sogenannte wirtschaftliche »Kampfrecht“ unserer 
Feinde besprechen, da auch diese Massregeln 
im Vergeltungswege bei uns gegen feindliche 
Staatsbürger angewendet werden können.

Frankreich. Mit Dekret vom 27. Septem
ber 1914 wurde jeder Handel mit Angehörigen 
der Zentralmächte, sowie den sich in diesen 
Staaten aufhaltenden Personen untersagt und 
gleichzeitig die Nichtigkeit sämtlicher Rechts
geschäfte und Verträge, die wo immer von Fran
zosen mit den obgenannten Personen unmittel
bar oder mittelbar geschlossen wurden, für die 
ganze Kriegszeit ausgesprochen. Diese Mass
regeln beziehen sich nicht auf die Bewohner 
Elsass-Lothringens, sowie auf österreichische 
und deutsche Staatsbürger polnischer oder böh
mischer Nationalität.

Die Dekrete vom 29. September und 13. Okto
ber 1914 haben die Sequestration der öster
reichisch-ungarischen und deutschen Lebens
und Unfallversicherungsgesellschaften, sowie die 
Zwangsverwaltung sämtlicher Unternehmungen 
und jedwedes mobilen oder immobilen Ver
mögens der Angehörigen der Zentralmächte an- 
georgnet. (Die Liste dieser Unternehmungen 
liegt in der hiesigen Handelskammer zur Ein
sicht auf.)

Mit Gesetz vom 29. Mai 1915 wurde die Aus
übung von Patenten und der Gebrauch von 

*) „Der Wirtschaftskrieg“ im Verlage der Niederöster
reichischen Handelskammer in Wien.

Fabriksmarken durch Angehörige’ der Zentral
mächte, sowie für ihre Rechnung untersagt, wie 
auch die Zahlung von Lizenzgebühren verboten. 
Die Ausübung derjenigen Patente, die vom öffent
lichen Interesse sind oder der nationalen Ver
teidigung nützlich sein können, wird dem Staate 
oder französischen Bürgern vorbehalten. Dieses 
Gesetz gestattet jedoch, dass sowohl Franzosen 
im Feindeslande, wie auch Angehörige der 
Zentralmächte in Frankreich unter der Bedin
gung vollständiger Gegenseitigkeit alle zur Auf
rechterhaltung oder Erlangung von gewerblichen 
Schutzrechten erforderlichen Förmlichkeiten und 
Verbindlichkeiten erfüllen, doch wird die Ertei
lung von Patenten, die nach Kriegsausbruch an
gemeldet wurden, bis auf weiteres aufgeschoben. 
Unter derselben Bedingung (Gegenseitigkeit) 
wurden auch für die österreichisch-ungarischen 
und deutschen Staatgangehörigen die Fristen in 
Patent-, Marken- und Modellsachen mit dem 
1. August 1914 als unterbrochen erklärt.

Ferner wurde die Beschlagnahme sämtlicher 
Zollgüter aus dem feindlichen Auslande, sofern 
sie tür Angehörige der Zentralmächte bestimmt 
sind, angeordnet und verfügt, dass für alle aus 
neutralen Ländern nach Frankreich eingeführten 
Waren Ursprungszeugnisse beizubringen sind, 
um auf diese Weise der Einfuhr feindlicher 
Waren vorzubeugen.

Schliesslich wurden zahlreiche seerechtlichen 
Bestimmungen erlassen, insbesondere über die 
Beschlagnahme aller den deutschen Staatsbür
gern gehörigen Waren, die nach dem 1. März 
1915 das offene Meer erreicht haben.

In Marokko ist jedes Eigentum der öster
reichischen oder deutschen Angehörigen unter 
Zwangsverwaltung gestellt, sowie die Einfuhr 
von Waren aus der Monarchie und Deutschland 
verboten worden; im französischen Kolonial
besitz in Afrika wurden aile Verträge, die. nach 

dem Jahre 1911 mit deutschen Staatsbürgern 
geschlossen wurden, annulliert.

England. Nach den in England herrschen
den Rechtsgrundsätzea sind in Friedenszeiten 
die Ausländer den Inländern gleichgestellt. Wäh
rend des Krieges jedoch sind die feindlichen 
Ausländer verschiedenen Beschränkungen unter
worfen, wobei als solche alle Personen gelten, 
die in einem mit England Krieg führenden 
Staate ihren Wohnsitz haben. Somit gilt für 
England als ausländischer Feind auch ein in den 
Zentralmächten freiwillig sich aufhaltender Eng*  
länder, dagegen nicht ein Angehöriger dieser 
Mächte, der in England wohnt. Die feindlichen 
Ausländer sind folgenden Beschränkungen unter
worfen : a) Jedwede Rechtsgeschäfte mit solchen 
Personen sind untersagt und nichtig, der Gegen
stand eines solchen Vertrages wird eingezogen; 
b) Forderungen solcher Personen können vor 
englischen Gerichten nicht geltend gemacht 
werden, Wobei während dieser Zeit die Verjäh
rung nicht gehemmt wird; c) nach Kriegsaus
bruch ist die Entstehung eines Anspruches zu
gunsten solcher Personen auch dann ausgeschlos
sen, wenn demselben ein noch in Friedenszeiten 
geschlossener Vertrag zugrunde liegt.

Gemäss diesen grundsätzlichen Bestimmungen 
wurden in England nach Kriegsausbruch gegen 
Angehörige der Zentralmächte Massregeln ge
troffen, die diesen Personen jeden Handel ver
bieten, den Abschluss von Rechtsgeschäften 
untersagen und ihnen die Einziehung ihrer For
derungen an Engländer sowie die Führung ihrer 
Unternehmungen unmöglich machen, mit einem 
Worte, diese Personen wurden ausserhalb des 
Rechtsschutzes gestellt. Zur Durchführung dieser 
Massnahmen wurde eiife Unmenge von Ver
ordnungen herausgegeben, die der Uebertretung 
dieser Verbote vorbeugen sollen. Es sind dies 
vorwiegend Bestimmungen formeller Natur, die 
uns nicht interessieren — es kann aber gesagt 
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Graf Pejacsevich weilte bei Kriegsausbruch be
kanntlich in Frankreich und wurde dort als 
ungarischer Staatsangehöriger interniert. Er ist 
im Wege des Austausches aus Frankreich ent
lassen worden.

Vor einem Jahre.
9. Feber. Im Waldgebirge wurde nach 

mehrtägigen Kämpfen der stark befestigte Ort 
nördlich des Sattels von V e 1 o v e c von unseren. 
Truppen genommen. — In dec Bukowina 
wurde in fortschreitendem Vorrücken Warna be
setzt. — Türkische Streitkräfte haben die Stadt 
Hauwise östlich von Korna besetzt.

Lokalnachrichten.
Privat - Feldpostpaketverkehr. Privat - Feldpost- 

pakete zu den Feld postämtern Nr. 9, 16. 34, 45, 
46, 49, 95, 99, 103, 140, 151,168, 170, 187, 19u, 
210, 211, 227, 228, 229, 230, 233, 234, 260, 261, 
264, 265, 300, 307, 308, 315, 316, 317, 319, 331, 
336, 337, 338 und 339 sind derzeit unzulässig.

Im Zeichen das*  Burgfriedens werden demnächst 
in Wien Gemeinderatswahlen statt
finden.

Theater, Literatur und Kunst.
Konzert Wolanek. Nach dem Knaben Pepa 

Bartoîï spielte Sonntag der Jüngling Wolanek 
im Sokół-Saale. Aus dem reichhaltigen und ge- 
gewählten Programm ist ganz besonders die 
Strauss-Sonate hervcrzuheben, deren hohe tech
nische Schwierigkeiten von dem an Reife 
keineswegs jugendlichen Künstler glänzend be
wältigt wurden. Auch der Vortrag, namentlich 
des zweiten Satzes, zeigte tiefe Auffassung und 
feines Verständnis, und der schöne breite Ton des 
Künstlers bewies, dass er nicht nur dem techni
schen Können voll gewachsen ist. In dem haupt
sächlich auf Brillianz angelegten Wieniawski- 
Konzert zeigte sich sein Virtuosentum von der 
besten Seite.

Neben dem juhgen Künstler behauptete sich 
ebenbürtig Frau Abłamowicz-Meyer, die 
den immens schwierigen Part der Strauss-Sonate 
ebenso diskret wie souverän begleitete. In 

ihren Solovorträgen bewies die Pianistin in der 
wuchtig-breiten „Legende“ von Różycki wie in 
der graziösen „Spinnerin“ von Moniuszko-Meicer 
die vollkommene Beherrschung der schwierigsten 
Technik, die sich bei Schubert-Liszts „Erlkönig“ 
im besten Lichte zeigte. Als fein empfindende 
Künstlerin erwies sich die Vortragende bei 
Wiedergabe von Werken Chopins und Brahms.

Ewigkeit. Weltkriegsgedanken über Leben 
und Tod, RePgion und Entwicklungslehre von 
Ernst Haeckel. Verlag von Georg Reimer, 
Berlin. Das kleine Werkehen dieses unermüdlich 
Wirkenden, grössten unserer Naturforscher und 
Philosophen, dem es heute an seinem Lebens
abende gegönnt ist, in voller Geistesfrische die 
allseitige Erkenntnis seiner unumstösslichen 
Lehren und Wahrheiten reifen zu sehen, mutet 
wie ein Rückblick auf dessea ganzes Schaffen an. 
Wer sich mit Haeckels Schriften näher befasst 
hat, wird darin nichts Neues suchen dürfen; 
die hier niedergelegten Relationen seiner Lehren 
zur Praxis des Wellkrieges bedeuten ihm den 
neuerlichen Beweis für den Zusammenbruch der 
christlichen Sittenlehre. Dem aber, der Haeckel 
noch nicht oder nicht zu Genüge kennt, wird 
das Büchlein den vollen Einblick in die von 
ihm einheitlich aufgebauten Thesen der Natur
gesetze, in die Entwicklungslehre und in seine 
Ansichten über die Religionen gewähren. Es 
ist, wie jedes seiner Werke, ein entflammendes 
und begeisterndes Werben für die monistische 
Idee, jenen Monismus, der da das Band zwischen 
Religion und Wissenschaft bildend lehrt, dass 
Natur und Gott zusammen ein einziges und 
ein heitliches Weltprinzip bilden. — Der Mo
nismus ist eine Vernunftreligion, die sich einzig 
und allein auf die Erkenntnis der realen Natur
gesetze gründet und in dem richtigen Gleich
gewichte von Egoismus und Altruismus das 
„Goldene Sittengesetz“ zur höchsten Norm des 
Lebens erhebt. Die unzähligen Fragen nach 
Wert und Sinn des menschlichen Lebens, nach 
Ewigkeit des Daseins und Unsterblichkeit der 
Seele finden ihre naturwissenschaftliche Lösung. 
In dem jetzigen Weltkriege, diesem titanischen 
„Kampf ums Dasein“ erblickt Haeckel eine Welt
katastrophe, einen Wendepunkt in der mensch
lichen Geschichte, an welchem sich unter der 
vereinten Wucht gewaltiger Fortschritte und tief 
einschneidender Zufälle neue Gestaltungen des 
Vöikerlebens aus dem Schutte der zusammen
stürzenden „Guten alten Zeit“ erheben. Auch 
dieser Weltkrieg ist ein Gńed in der Entwick
lungsgeschichte des Menschengeschlechtes.

5-y

Nach Schluss der Redaktion.

Deutscher
Generalstabsbericht.
Das Wolffsche Bureau meldet:
Grosses Hauptquartier, den 8. Feber 1916.

Westlicher Kriegsschauplatz.
Südlich der Somme herrschte lebhafte Kampf

tätigkeit. In der Nacht vom 6. zum 7. Feber war 
ein kleines Grabenstück unserer neuen Stel
lung verloren gegangen. Ein gestern Mittag 
durch starkes Feuer vorbereiteter Angriff wurde 
abgewiesen. Abends brachte uns der Gegen- 
angriff wieder in den vollen Besitz unserer 
Stellung.

Ein deutsches Flugzeuggeschwader griff die 
Bahnanlagen von Poperinghe und das englische 
Truppenlager zwischen Poperinghe und Dix- 
muiden an und kehrte nach mehrfachen Kämp
fen mit dem zur Abwehr aufgestiegenen Gegner 
ohne Verluste zurück.

Oestlicher und Balkan-Kriegsschauplatz.
Bedeutungslos.

Oberste Heeresleitung.

Spendenausweis.
Zur Errichtung einer Volksküche

(siehe Nr. 37 unseres Blattes)
Bisheriges Ergebnis K 32.—

Dr. Leon Ader .... . . „ 10.-
Dr. Siegmund Ehrenpreis . . „ 10.-
Heinrich Fränkel . . . . . „ 10.—
Dr. Frühling................ . . „ io.—
Apotheker Hausmann . . - „10.-
Direktor Holzer, Merkur . . „10.-
£)r. Heinrich Judkiewicz . . „ io.—
Stadtrat Judkiewicz . . - - „ 10.-
Dr. Philipp Landau . . . . „ 10.—
Dr. Raphael Landau . . . . „ io.—
Dr. Ludwig Merz . . . . . „ 10.—
Direktor Alfred Szancer . . „ 10.—

Summe?. . K 152.—

werden, dass in England ein jeder feindlicher 
Ausländer fast aller Rechte beraubt wurde.

Bezüglich der gewerblichen Schutzrechte wurde 
dem Handelsamte das Recht eingeräumt, Pa
tente, Marken und Muster der Ausländer auf 
Antrag gänzlich oder teilweise aufzuheben, resp. 
äusser Kraft zusetzen, wenn der Antragsteller 
sich bereit erklärt, dieses Recht selbst aus
zuüben und wenn dies im öffentlichen Interesse 
liegt. Selbstredend werden während des Krieges 
an solche Personen keine Patent-, Marken- und 
Musterrechte erteilt, doch wurde die Zahlung 
der diesbezüglichen Gebühren sowohl Englän
dern im Feindesland, wie auch den feindlichen 
Ausländern in England gestattet.

Was die Prozessfähigkeit der Feinde anbe
trifft, hat das oberste Gericht in England ent
schieden, dass es eine alte Regel des englischen 
Rechtes sei, dass ein Angehöriger eines feind
lichen Staates in England keine Klage führen 
kann; es ist ihm daher nicht erlaubt, seine 
Rechte vor einem englischen Gerichte geltend 
zu machen.

Die völkerrechtswidrigen Bestimmungen Eng
lands über das Seerecht, speziell gegen Deutsch
land, sind aus den Zeitungsberichten bekannt.

Aehnliche Bestimmungen — wie für England 
selbst — wurden auch für die englischen Kolonien 
sowie für ihre Schutzgebiete, dann für Aegypten, 
Kanada und Australien, die unter englischem 
Einflüsse stehen, erlassen.

Russland: Mit der Verordnung vom 28. Juli 
(10. August) 1914 wurden sämtliche Vorrechte 
und Begünstigungen, die Angehörige feindlicher 
Staaten aufgrund der Staatsverträge oder nach 
dem Grundsätze der Gegenseitigkeit geniessen, 
aufgehoben und mit der Verordnung vom 15./28. 
November 1914 wurden Zahlungen aller Art 
an ausserhalb Russlands wohnhafte Angehörige 
feindlicher Staaten verboten, ja sogar diesen 
Personen der Zutritt zu ihren Safes untersagt.

Auch die Auszahlungen seitens der Kredit
institute an Angehörige feindlicher Staaten, die 
in Russland wohnen, wurden Beschränkungen 
unterworfen und dürfen 500 Rubel monatlich 
nicht übersteigen.

Die den feindlichen Staatsbürgern gehörenden 
Handels- und Industrieunternehmungen wurden 
unter staatliche Ueberwachung gestellt und ihre 
Liquidation angeordnet. Diesen Personen wurde 
dec Erwerb von Liegenschaften untersagt und 
sie müssen ein im Erbwege erworbenes Grund- 

; stück binnen zwei Jahren veräussern, da es 
sonst durch die Behörden öffentlich versteigert 
wird. Auch sämtliche Pacht- und Mietverträge 
dieser Personen wurden äusser Kraft gesetzt. 
In einigen Gouvernements wurde sogar allen 
ausländischen Grundbesitzern aufgetragen, ihre 
Liegenschaften freiwillig zu veräussern, da sie 
sonst zwangsweise versteigert werden. Die ob- 
angeführten Massregeln beziehen sich nicht auf 
feindliche Ausländer slawischer, italienischer 
und französischer Herkunft.

Bezüglich der Prozessfähigkeit der feindlichen 
Ausländer entschied das Kassationsdepartement, 
dass den Untertanen feindlicher Staaten ein 
Anspruch auf Rechtsschutz nicht zusteht und 
dass diese Personen ihre Rechte vor russischen 
Gerichten nicht gellend machen können. Wenn 
das Prozessverfahren ihrerseits noch vor dem 
Kriege eingeleitet wurde, so ist es von Amts
wegen zu unterbrechen.

Was Patente anbetrifft, wurde angeordnet, 
: dass diese an Angehörige feindlicher Staaten 
i nicht erteilt und dass die bis zum Kriege er

wirkten aufgehoben werden. Wenn aber ein 
Patent für die Reichsverteidigung von Bedeu
tung sein kann, so fällt es ohne Entschädigung 
in das Egentum des Staates. Nutzungsrechte, 

I die von russischen Angehörigen vor dem 1. Jän- 
I ner 1915 an Patenten feindlicher Ausländer er

wirkt wurden, bleiben für die vereinbarte Zeit 
und im vereinbarten Umfange aufrecht.

Italien: Die Verordnung vom 22. Mai 1915 
erklärt alle nach dem 24. Mai 1915 erfolgten 
Verkäufe und Abtretungen an Gütern und Im
mobiliarrechten, welche den österreichisch-unga
rischen Staatsbürgern oder den in der Monar
chie wohnhaften Personen gehören, als unwirk
sam und verbietet diesen Personen gerichtliche 
Schritte in Zivil- und Verwaltungs-, sowohl strei
tigen wie nichtstreitigen Sachen einzuleiten. 
Auf Angehörige der Monarchie italienischer Na
tionalität beziehen sich diese Massregeln nicht.

Betreffs der gewerblichen Schutsrechte wur
den die Fristen zur Zahlung von Gebühren so- 
w’ie zur Vornahme der zu ihrer Aufrechterhal
tung vorgeschriebenen Handlungen bis- nach 
Friedensschluss verschoben — natürlicWinter 
der Bedingung der Gegenseitigkeit.

Die seerechtlichen Bestimmungen Russlands 
und Italiens sind den englischen Massnahmen 
ähnlich.

Dies sind die wichtigsten Massnahmen des 
feindlichen „Kampfreehtes“. Wir sehen, dass 
diese Bestimmungen bezüglich ihrer Härte in 
gar keinem Verhältnis zu den von den Zentral
mächten erlassenen stehen. Diese Bestimmungen 
sind begründet durch die strategischen Nieder
lagen der Entente, welche im Bewusstsein ihrer 
militärischen Ohnmacht einen wirtschaftlichen 
Feldzug begann, der an Brutalität alle im Völker
rechte und in der Weltgeschichte bekannten 
Massnahmen bei weitem übertrifft. Der Zweck 
dieser Massnahmen, und zwar die Unterdrückung 
der Zentralmächte wenigstens in wirtschaftlicher 
Hinsicht, ist dennoch nicht gelungen und nach 
der gegenwärtigen Lage können wir uns der 
sicheren Hoffnung hingeben, dass dies auch in 
der Zukunft nicht gelingen wird. dr. a. g.



Seite 4. KRAKAUER ZEITUNG Nr. 40.

Für den «Witwen- und Waisen Hilfs
fonds für die gesamte bewaffnete 

Macht (Webrmann in Eisen):
Kanzlei-Unteroffiziere des Artilierie-Zeugsdepots 

Krakau anlässlich der Hochzeit des Kollegen 
Feuerwerker Eschinger mit Frl. Simon, statt 
Glückwunschtelegramm......................   K 8.80

Osi sale Rsinertiag ta .Ми»!“ 
1И ill.

Zataaret Br. PiEPEi
Zahnarzt H. tempari 10s

St. Markusgassa Nr. 27, (Ecke Spitalgasse).

Kinoschau.
,UCIECHA“, Ul. Starowiślna 16. Programm vom 4.—10. da. 

Kriegsaktualitätea. — Die Seele einer Frau. Erschüttern-, 
des Drama in vier Teilen. Glanzleistung der berühmten 

amerikanischen Schönheit Fern Arndra in der Haupt, 
rolle. — Bei kinderloser Witwe. Lustspiel in drei 
Teilen.

,WANDA“, Ul. św. Gertrudy 5. Programm vom 7.-10. ds. 
. Kriegsaktualitäten. — Sprengungen mit Aldorfit. Natur

aufnahme.. —• Die tapfere Schwiegermutter. Komisch— 
Der kalte Strahl. Komisch. —Der Gewissenswurm. Drama 
in zwei Akten. —Schwarze Tage. Drama in drei Akten.

NOWOŚCI“, Ul. Starowiślna 21. Programm vom 2.—9. ds. 
Mit Herz und Hand fürs Vaterland. Patriotisches Kriegs
drama in vier Akten aus den Heldenkämpfen unserer 

’ tapferen Armee an der italienischen‘Front.

I

У

AB Herziiiaiisky
Wien VII., Mariahilferstrasse 26, Stiftgasse 1, 3, 5, 7 

Eine Pfiegestätte der Wiener Mode.

? KAXiMiERZ ZIELINSKI S
Л Optiker . 103 g
§ Krakau, Rynek gtàwny Mr. 39. £

Gummi-Typen, >
Datumstempel, 
Numerateure,
Farbkissen, 
Stempelfarbe • 

liefert- prompt 

Stsmpeifahrik

1

Aisksanösr FISCHHAB KRAKAU,GRODZKA 50 
' Prima Ausführung.

fflöblierte-
Zimmer

mit Zentralheizung, elek
trischem Licht und AuF

mieten. — Erkundigung 
beim Portier.I

g 
g

Eine Qualität«-! 
profea aenügl.: 
Matias-Heringe 
Marinsten Heringe. Russen. 
Sardinen und feine Nordische .

Sardinen, beste Qualität. • 
Emmentaler und andere Käse 
auf Lager, en gros en detail.1 

Ch. Rosenbaum 
KRAKAU 

Krakowskagasse Nr. 26.
Filiale in PODGÓRZE, 
Lwowskagasse Nr. 9. 

Für Militärlieferungen 
raässigte Preise. 

Für Militärpersonen „... 
1 besonders billige Preise.

Ober Mcchslt Ermächtigung Seiner kais. c. königHposfoiistta Mujesläl.

43. k. k. Staatsio^erie
für Ziviiwohltätigkoitszwscke der im Raichsrate vertretenen 

Königreiche und Länäer.
Diese Geädlloäterie enthält 21.146 Gewinne in bareni 

Gelde im Gesamtbeträge von 625.000 Kronen.
Der Haupttreffer beträgt:

Die Ziehung erfolgt öffentlich in Wien am 10. Februar 1S16. 
Ein Los kostet 4 Kronen.

Lose sind bei der Abteilung für Wohltätigkeitslottencn 
in Wien. 111.. Vordere Zolluintsstrasse 5. bei der kgl. 
ung. Lottogefällsdirektion in Budapest, IX., Hauptzoll
amtsgebäude. in Löttokollekluren, Tabaktraiiken. bei 
Steuer-. Post-und Eisenbabnämlern, in Wechselstuben 
etc. zu bekommen: .Spielpläne für Loskäufer gratis. 

Die Lose werden portofrei zugeseridet.
Von der k. k. Ger.oraidkoktlon der Sta3tslottsrien (Abteilung 
38 für Wohitätlgkeitslotterien).

In Wien steigt man ab:
Hotel „Österreichischer Hof“

!., Fleischmarkt Nr. 30.
Zentralheizung. Moderner Komfort.

Zimmer von K 5-— aufwärts.
Besitzer: Ferd. Hess.

=1i Allgemeine
| Uniformierungsanstalt ■ 

-BACK & FEHL 
1 KRAKAU, POTWÄLE 5 g 

empfiehlt bestens:
iS Uniformen nach Mass in bekannter tadelloser Aus- ® 
ää führung nach bestehenden Adjustierungsvorschritten, H 
HE sämtliche Heerasbedarfsartikel in grosser Auswahl. ES 
ES Sämtliche Orden, Ehren- u. Erinnerungszeichen und Hä 

j % dazugehörige Sändar auf Lager. B
ar KAPPEN -wo

i in allen Sorten und reicher Auswahl, gj 
iS Zentrale: Wien IX/1, Ellsabethpromenada Nr. 23. B 

.0{ Filialen: Triest, Laibach, Czernowitz,
j gä Briefliche Aufträge werden mit umgehender Post

Kohäenpapäere 
reichhaltiges lager 
ä. Ł. «MEISEN 
Krakau, Krowoderska frr. S4.

Hochprima 
Prager Schinken, 

Selchfleisch 
und dauerhafte Salami 

| offeriert Firm a 
Fred Brdlik A. G. 

1 Serowitz, Böhmen. 95

Käse, Bytter
Kondensierte Milch, Trockenmilch, Sardinen, Fleisch- 
konservcu, Salami, Marmelade und sämtliche Apro- 
visionicrungsartike! empfiehlt zu mässigen Preisen 

ffäas Handelshaus 

llMtti

Delikatessenhandlung □

3 HilHlllil
RmgpSatz 5. (Ecke Siennagasse.)

En gros auch en detail. 147

Krakau, Szczepanskiplatz 2
empfiehlt sein grosses Lager von 

Gemüse- u. Obs'konserven, Marmeladen. 
Weine und Liköre in grosser Auswahl. 
Echt Emmenthaier Käse. Ungarisches Mastgeflügel.

!»

158

Popper
Sragenieur

Unternehmung für elektrische Beleuchtung 
und Kraftübertragung

Krakau, ul. sw. Магкз 11. Filiale: Tarnow. Walowa 25.
Telephon 484. Telephon 202.

empfiehlt sich zur Projektierung und Ausführung 
von elektr. Anlagen jeder Art und Grösse, sowie 
Lieferung aller Arten elektrotechnischen Bedarfs
artikeln. Dynamomaschinen, Motoren, Schaltan
lagen, Leilungsmaterialien, Beleuchtungskörper 

und Glühlampen. Eigene Werkstätten.

::

Vorstehhund, *■*“-
1 Nummör 378. Besondere Kenn

zeichen: eine Narbe auf der Brust. 20 Kronen Fiuderloiin. 
K. Zieliński, Optiker, Krakau, Ringpiaiz Nr. 39.

Fleisch-Konserven
(Gulasch, Se'chfleisch mit Kraut und Reis)

dauerhafte SaSami
diverse Fleischwaren 169
liefert in jedem Quantum die Firma

BrOder Pejskar
Fäeischwaren-,Wurst- u. Konservenfabrik 

i Pofitz an «Ser Maiäau (Böhmen).

Hotel Royal

Кгакаи
gg vis-à-vis der historischen Burg Wawel

S Wiener CàSé-Restaurant
Transenąl - râler

Heim reisendes-
Kaufleute

I

i
eignet sich 

vornehmlich
>“ m„Victoria Speisemöhre1

(zeichnet sich durch grosse Haltbarkeit aus).
Edel im Geschmack, ausgiebig in Verwendung, gedünstet 

oder eingebrannt das vorzüglichste Gemüse.
In ganzer Waggonladung oder geteilt (Säcke zu 10 kg).

WESSS
Wien XU! S, Wittegasse 4. Telephon 83.157.

RÜBOLF HERLKZKA, KRAKAU
empfiehlt seine Zigarettenhülsen in reichhaltigster Auswahl.

Herausgeber;und verantwortlicher Redakteur: Erwin Engel. Drukarnia Ludowa in Krakau.


